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60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

AZG §28 Abs1;

AZG §5 Abs1;

Rechtssatz

Ein Anwendungsfall des § 5 Abs 1 AZG kann nicht vorliegen, wenn eine Verlängerung der Wochenarbeitszeit

kollektivvertraglich nicht vereinbart worden ist, da nur im Rahmen einer solchen Vereinbarung eine Tagesarbeitszeit

von zwölf Stunden erlaubt ist.
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